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Konsultation zur Verordnung über die Förderung der Produktion von 

Elektrizität aus erneuerbaren Energien (EnFV) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Gerne nehmen wir die Möglichkeit wahr, uns im Rahmen der Vernehmlassung zur Energieförde-

rungsverordnung (EnFV) zu äussern und senden Ihnen hiermit unsere Stellungnahme zu den 

vorgeschlagenen Änderungen zu. 

Der Schweizerische Wasserwirtschaftsverband (SWV) setzt sich seit Jahren für die Förderung der 

einheimischen Wasserkraft ein. Als führender Dachverband der Schweizerischen Wasserwirt-

schaft vertritt er die Interessen der Branche und unterstützt nachhaltige Lösungen im Bereich der 

Schweizerischen Wasserkraft. 

Die vorgeschlagenen Änderungen in der EnFV begrüssen wir im Grundsatz. Als positiv wird ins-

besondere die allgemeine Stossrichtung der Verordnung bewertet, wonach die Wirtschaftlichkeit 

zukünftig nur noch in Einzelfällen und bei konkretem Verdacht überprüft werden soll. Damit wer-

den Prozesse verschlankt und administrative Kosten gesenkt. Zudem begrüssen wir, dass für die 

Wirtschaftlichkeitsrechnung in Ziff. 2.2. lit. b neu die mittleren Preisszenarien der Unternehmen 

für die Berechnung herangezogen werden. Damit wird eine langjährige Diskrepanz bei der Be-

wertung von Investitionen eliminiert. 

 

Nichtsdestotrotz regen wir an, folgende Punkte im Anhang 4 der EnFV zu präzisieren: 

 

Anpassungsvorschläge zum Anhang 4 

Ziff. 2.1 

Antrag (Änderungen fett): 

Bei Wasserkraftanlagen hat die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller auf Verlangen des BFE 

im Einzelfall seine Wirtschaftlichkeitsrechnung für das Projekt einzureichen. 

Ziff. 2.2 lit. c 

Antrag (Änderungen fett): 

die Kapitalkosten (WACC) der Unternehmen; 

 

Begründung 

Mit den oben vorgeschlagenen Präzisierungen im Wortlaut wird die Stossrichtung der Verord-

nung noch klarer definiert und potenzielle Unklarheiten für die involvierten Parteien reduziert.  
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Für die Berücksichtigung unserer Anliegen möchten wir uns im Voraus bedanken. 

 

Freundliche Grüsse 

 

  

Jörg Huwyler Andreas Stettler 

Vizepräsident Geschäftsführer 


